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dass hier zuvor eine Cartatradition auszumachen wäre86. Der Bischof 
erhält dabei in Anwesenheit zahlreicher (Erz-)Bischöfe von Kaiser 
Otto einen Hof und eine Kirche und überlässt dafür dem Moritzstift 
in Magdeburg Zehntrechte. Das Stück ist optisch bis auf die großen 
Zeilenabstände schlicht gestaltet87, hervorstechend ist aber das Sie-
gel88, das als Beglaubigungsmittel auch angekündigt wird. Mitgeteilt 
wird weiter, dass die Urkunde in Magdeburg auf den Altar gelegt wird, 
wodurch der Vertrag in die sakrale Sphäre eingebettet und die Rechts-
kraft erhöht werden sollten89. Vielleicht wurden deshalb Bischofsbann 
und Pön als überflüssig erachtet90. Das Rechtsgeschäft und die Anwe-
senheit der zahlreichen Bischöfe standen im Zusammenhang mit der 
Einrichtung des Erzbistums Magdeburg, die nicht zuletzt auf Kosten 
Halberstadts erfolgte91, wogegen sich Bernhard zu wehren versuchte. 
Nicht auszuschließen ist deshalb, dass die Siegelverwendung eine de-
monstrative war und in diesem Zusammenhang zu sehen ist. Eine wei-
tere Siegelurkunde Bernhards ist nicht überliefert. Augenscheinlich nur 
ausnahmsweise hat auch sein Nachfolger Hildeward sein Siegel an einer 
Urkunde befestigen lassen, und zwar an eine objektiv formulierte und 
optisch schlichte Siegelnotitia über einen Tausch92. Auf Zeugen wurde 
verzichtet, ausdrücklich wird im Siegel die Rechtskraft gesehen93. 
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